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Regeste

Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das BFM
respektive das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG und das AsylG nichts
anderes bestimmen (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden haben am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann in Bezug auf das Asylgesetz die Verletzung von Bundesrecht
(einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens) sowie die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106
Abs. 1 AsylG).

E. 3
Am 1. Februar 2014 trat die Revision des Asylgesetzes vom 14. Dezember 2012 in Kraft.
Gemäss Abs. 1 der diesbezüglichen Übergangsbestimmungen gilt für im Zeitpunkt des
Inkrafttretens hängige Verfahren - mit vorliegend nicht einschlägigen Ausnahmen - das
neue Recht.

E. 4



Gemäss Art. 63 Abs. 1 Bst. b AsylG wird die Flüchtlingseigenschaft aberkannt und das
Asyl widerrufen, wenn Gründe nach Art. 1 Bst. C Ziff. 1-6 FK vorliegen. Art. 1 Bst. C FK
beinhaltet Beendigungsklauseln betreffend den Flüchtlingsstatus. Gemäss Art. 1 Bst. C Ziff.
5 FK fällt namentlich eine Person nicht mehr unter die Bestimmungen der FK und ihr
Flüchtlingsstatus endet, wenn sie nach Wegfall der Umstände, auf Grund deren sie als
Flüchtling anerkannt worden ist, es nicht mehr ablehnen kann, den Schutz ihres
Heimatstaates in Anspruch zu nehmen.

E. 5
Zunächst ist der Frage nachzugehen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist,
dass die Umstände, auf Grund deren die Beschwerdeführenden als Flüchtlinge anerkannt
wurden, im Sinne von Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK weggefallen sind.

E. 5.1
Die Beendigungsklausel nach Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK setzt eine grundlegende oder
tiefgreifende Verbesserung der Situation im Heimatland voraus (vgl. EMARK 1995 Nr. 16
E. 5a, EMARK 2002 Nr. 8 E. 7a). Die Veränderung der Umstände muss nachhaltig sein.
Die Situation darf mithin nicht mehr allzu fragil sein, sondern muss eine gewisse Stabilität
aufweisen. Diese grundlegend veränderte Situation muss grundsätzlich als demokratisch,
rechtsstaatlich, menschenrechtskonform, stabil und dauerhaft bezeichnet werden können.
Die eingetretenen Verhältnisse müssen derart sein, dass eine Inanspruchnahme des Schutzes
durch den Heimatstaat nicht mehr abgelehnt werden kann. Der Herkunftsstaat muss somit
gewillt und in der Lage sein, diesen Schutz tatsächlich zu gewähren. Auch braucht es eine
klare Identifikation der staatlichen Autoritäten, welche für den Schutz verantwortlich
zeichnen und diesen auch effektiv gewähren können (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe
[SFH], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 2009, S. 287 f.).

E. 5.2
Während eine solche grundlegende Verbesserung der Situation für den Kosovo in EMARK
2002 Nr. 8 angesichts der damaligen Lage noch verneint wurde, kam das
Bundesverwaltungsgericht im kürzlich ergangenen Referenzurteil D-1213/2011 vom 30.
Januar 2015 (zur Internet-Publikation als Referenzurteil vorgesehen) zum Schluss, dass sich
die Lage in diesem Land für Personen mit albanischer Volkszugehörigkeit in einer für einen
Asylwiderruf relevanten Weise geändert hat. Die dabei zu berücksichtigenden Faktoren wie
Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit, Beachtung der Menschenrechte sowie eine stabile
und dauerhafte Lage sind für Zugehörige der im Kosovo lebenden albanischen
Volksmehrheit (rund 90 Prozent der Bevölkerung) mittlerweile als erfüllt zu betrachten,
auch wenn bezüglich der öffentlichen Verwaltung - so insbesondere beim Justizwesen und
der Rechtsstaatlichkeit - noch Mängel bestehen, zumal an deren Behebung gearbeitet wird,
und die allgemeine wirtschaftliche Lage des Landes als schwach zu bezeichnen ist. Dieser
Schluss ist insbesondere deshalb zulässig, weil im Fall des Kosovo von einem relevanten
Unterschied zur vorerwähnten früheren Praxis zur Frage des "Wegfalls der Umstände",
wonach eine Person es gemäss Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK nicht mehr ablehnen könne, den
Schutz ihres Heimatstaates in Anspruch zu nehmen, auszugehen ist. Bei der früheren Praxis
wurde im Allgemeinen - so insbesondere bei den ehemaligen Ostblockstaaten - ein hoher
Massstab bezüglich der zu beachtenden Kriterien wie Demokratisierung,
Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Stabilität der Lage im betreffenden
Staat angesetzt. Jedoch hat im Kosovo nicht bloss eine Änderung der politischen



Machtverhältnisse in dem Sinne stattgefunden, als beispielsweise Teile des früheren
Repressionsapparates in der neuen Regierung beziehungsweise den neuen staatlichen
Strukturen aufgegangen wären, sondern der frühere Staatsapparat existiert als Ganzes nicht
mehr und das ehemals von diesem unterdrückte Volk (durch den serbischen Staat verfolgte
albanische Kosovaren) stellt jetzt das Staatsvolk dar und lebt in seinem eigenen,
mittlerweile vollständig unabhängigen und souveränen Staat. Für die erwähnte Gruppe von
ehemals Verfolgten ist angesichts der im Kosovo eingetretenen fundamentalen
Veränderungen kaum denkbar, wie sich die Verhältnisse noch mehr ändern könnten. An
dieser Beurteilung vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass derzeit (noch) die
KFOR für die Sicherheit auf dem Gebiet des Kosovo verantwortlich zeichnet und das
Mandat der EULEX zur Behebung bestehender Defizite bei der öffentlichen Verwaltung
nochmals verlängert wurde.

E. 5.3
Bezüglich der konkreten Situation des Beschwerdeführers, der aufgrund seines
Engagements für die Autonomie des Kosovo massive flüchtlingsrelevante Nachteile seitens
der ex-jugoslawischen Behörden erleiden musste und infolgedessen im Jahr 1997 in der
Schweiz Asyl erhielt, bedeutet dies, dass die Staatsgewalt des damaligen Verfolgerstaats
gänzlich an den vom Beschwerdeführer mit seinen Bemühungen angestrebten
unabhängigen Staat Kosovo übergegangen ist, womit die Grundlage für die Verfolgung und
damit auch die Ursache für die Verfolgungsfurcht der Beschwerdeführenden auf dem
Staatsgebiet des Kosovo gänzlich weggefallen ist. Vor diesem Hintergrund können sich die
Beschwerdeführenden auch nicht erfolgreich auf die dem Beschwerdeführer auf dem
Territorium des Kosovo widerfahrenen Misshandlungen berufen, um die Beendigung der
Flüchtlingseigenschaft respektive den Widerruf des Asyls zu verhindern. So wurden dem
Beschwerdeführer diese Misshandlungen zwar wie gesagt auf dem heutigen Staatsgebiet
des Kosovo, aber gerade nicht von der kosovarischen Staatgewalt respektive vom
kosovarischen Staatsvolk, sondern vielmehr vom im Kosovo nicht mehr existenten
serbischen Staatsapparat, zugefügt. Unter diesen Umständen erachtet das Gericht das
Erfordernis der zwingenden Gründe im Sinne von Art. 1 Bst. C Abs. 2 FK als nicht erfüllt
(anders noch in BVGE 2007/31 E. 5.4, wo die weitere Entwicklung des damals noch nicht
unabhängigen, unter der Interimsregierung der UNMIK stehenden Kosovo als nicht
verlässlich abschätzbar bezeichnet wurde).

E. 5.4
Zusammenfassend kann mithin gesagt werden, dass die Vorinstanz aus heutiger Sicht in
ihrer Verfügung vom 14. April 2011 zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Umstände,
auf Grund deren die Beschwerdeführenden als Flüchtlinge anerkannt wurden, im Sinne von
Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK weggefallen sind.

E. 6
Sowohl in ihrer Eingabe vom 21. Januar 2011 an die Vorinstanz, als auch in ihrer
Beschwerde vom 13. Mai 2011 und in ihrer Replik vom 16. Juli 2011 führten die
Beschwerdeführenden aus, die Voraussetzungen von Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK seien in ihrem
Fall mit Bezug zum Kosovo insofern nicht erfüllt, als der Kosovo nicht ihr Heimatland sei -
da sie staatenlos seien -, weshalb sie auch dessen Schutz nicht in Anspruch nehmen
könnten. Demnach ist im Folgenden zu prüfen, ob die Beschwerdeführenden als
Staatsangehörige des Kosovo anzusehen sind und dieses Land mithin ihr Heimatstaat ist.



E. 6.1
Gemäss Art. 155 Abs. 2 der Verfassung der Republik Kosovo vom 15. Juni 2008 anerkennt
diese das Recht aller Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien,
die zum 1. Januar 1998 ihren ständigen Wohnsitz im Kosovo hatten, und ihrer
Nachkommen auf die Staatsangehörigkeit der Republik Kosovo, ohne Rücksicht auf ihren
jetzigen Aufenthalt und eine etwaige andere Staatsangehörigkeit, die sie haben. Dasselbe
ergibt sich aus Art. 32 Abs. 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes der Republik Kosovo vom
31. Juli 2013 (StAG-K; ersetzt das Staatsangehörigkeitsgesetz der Republik Kosovo vom
20. Februar 2008), mit der Einschränkung, dass eine Person, die sich darauf berufen will,
bereits per 1. Januar 1998 und nicht ab einem beliebigen Zeitpunkt Bürgerin respektive
Bürger der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien sein musste. Gemäss Sektion 3 der
gemäss Art. 32 Abs. 5 StAG-K anwendbaren UNMIK Regulation No. 2000/13 vom 17.
März 2000 hat eine Person ihren ständigen Wohnsitz im Kosovo, wenn sie dort geboren
wurde respektive mindestens einen im Kosovo geborenen Elternteil hat (Bst. a), oder
während mindestens fünf Jahren ununterbrochen im Kosovo gewohnt hat (Bst. b).

E. 6.2
Dem Schriftverkehr zwischen der Caritas Schweiz und der Vorinstanz vom Februar 1998
bezüglich Einreisebewilligung der Ehefrau und Kinder des Beschwerdeführers in die
Schweiz zufolge hatten B._______ und C._______ (nachfolgend: die
Beschwerdeführerinnen) ihren Wohnsitz per 1. Januar 1998 auf dem heutigen Staatsgebiet
des Kosovo. So führte die Caritas Schweiz in ihrem Schreiben an die Vorinstanz vom 12.
Februar 1998 aus, die im Kosovo wohnhafte Ehefrau des Beschwerdeführers könne nicht
nach Belgrad reisen, weshalb sie das damalige Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) darum
ersuchte, das Ausreisevisum für die Familie nach Mazedonien zu schicken (vgl. Dossier
betreffend Einreisebewilligung, A3/2). Die Vorinstanz hielt in der daraufhin ausgestellten
Einreisebewilligung vom 23. Februar 1998 als Wohnort der Familie E._______ (albanisch:
D._______), eine Stadt im Süden des Kosovo, fest (vgl. Dossier betreffend
Einreisebewilligung, A5/1). Auch erscheint erstellt, dass die Beschwerdeführerinnen ihren
ständigen Wohnsitz im Sinne von Art. 155 Abs. 2 der Verfassung der Republik Kosovo
respektive im Sinne von Art. 32 Abs. 1 StAG-K per 1. Januar 1998 auf dem heutigen
Staatsgebiet des Kosovo hatten. So gab der Beschwerdeführer anlässlich der Befragung zur
Person (BzP) vom 27. Februar 1997 zu Protokoll, von 1990 bis zu seiner Flucht mit seiner
Familie in D._______ gelebt zu haben, wobei seine Ehefrau, mit der er seit [den 1980er
Jahren] verheiratet sei, und die gemeinsamen Kinder seinen Angaben zufolge im Zeitpunkt
der BzP nach wie vor dort gelebt hätten (vgl. A1/11, Rz. 3, 6, 7 und 11). Mithin ist davon
auszugehen, dass B._______ während mindestens fünf Jahren ununterbrochen auf dem
heutigen Staatsgebiet des Kosovo gewohnt hat (vgl. Sektion 3 Bst. b der UNMIK
Regulation No. 2000/13). Zudem wurden sowohl die Mutter, B._______, als auch die
Tochter, C._______, auf dem heutigen Staatsgebiet des Kosovo geboren (vgl. Sektion 3
Bst. a der UNMIK Regulation No. 2000/13 sowie Dossier betreffend Einreisebewilligung,
A8/9 sowie Reiseausweis der Beschwerdeführerinnen gemäss Abkommen 28. Juli 1951).
Das Argument, die Beschwerdeführenden seien gerade nicht im Kosovo, sondern in der
damaligen Bundesrepublik Jugoslawien geboren worden, greift zu kurz. Einerseits
existierte der Kosovo als autonome Provinz des ehemaligen Jugoslawiens respektive des
ehemaligen Serbien-Montenegro bereits vor dessen Unabhängigkeit. Andererseits wäre es
sinnwidrig, wenn das kosovarische Recht den ständigen Wohnsitz per 1. Januar 1998 über



ein Kriterium - Geburt in einem erst zehn Jahre danach entstehenden Staat - definieren
würde, das per 1. Januar 1998 noch gar nicht erfüllt sein konnte. Auch waren die
Beschwerdeführerinnen per 1. Januar 1998 Bürgerinnen der ehemaligen Bundesrepublik
Jugoslawien (vgl. Dossier betreffend Einreisebewilligung, A5/1, A7/4 und A8/9).
Dementsprechend erfüllen sie die Voraussetzungen von Art. 155 Abs. 2 der Verfassung der
Republik Kosovo respektive von Art. 32 Abs. 1 StAG-K, weshalb sie nach dem
kosovarischen Recht als Staatsangehörige des Kosovo gelten und dieser mithin als ihr
Heimatstaat im Sinne von Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK angesehen werden kann. Daran ändert
auch das Vorbringen der Tochter, C._______, ihr fehle mangels Kenntnissen der Sprache
und Kultur jeglicher Bezug zu diesem Staat, nichts, da dies nach kosovarischem Recht für
den Erwerb der Staatsangehörigkeit des Kosovo nicht vorausgesetzt wird. Schliesslich ist
darauf hinzuweisen, dass eine Person, die es ohne triftigen Grund unterlässt, ihre
Staatsangehörigkeit zu erwerben, sich denn auch nicht auf die Rechte aus dem
Staatenlosenübereinkommen berufen und somit nicht als staatenlos angesehen werden kann
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_36/2012 vom 10. Mai 2012 E. 3.1 m.w.H.).

E. 6.3
Wie vom Beschwerdeführer in seinen Eingaben vom 13. Mai 2011 und vom 16. Juli 2011
geltend gemacht, ist zwar erstellt, dass er seinen Wohnsitz am 1. Januar 1998 nicht auf dem
heutigen Staatsgebiet des Kosovo, sondern in der Schweiz hatte (vgl. A1/11). Gemäss Art.
16 StAG-K gilt er, als Mitglied der Diaspora der Republik Kosovo, aber dennoch als
Staatsangehöriger dieses Landes. So sieht Abs. 1 von Art. 16 StAG-K vor, dass die
kosovarische Staatsbürgerschaft einem Mitglied der kosovarischen Diaspora auf Antrag hin
verliehen wird, ohne dass diese Person weitergehende Voraussetzungen erfüllen muss. Abs.
2 von Art. 16 StAG-K legt fest, dass zur kosovarischen Diaspora jede Person zu zählen ist,
die ausserhalb der Republik Kosovo ihren ständigen und rechtmässigen Wohnsitz hat und
nachweisen kann, dass sie im Kosovo geboren wurde sowie enge familiäre und
wirtschaftliche Beziehungen zu diesem Staat unterhält. Der Beschwerdeführer hat seinen
ständigen und rechtmässigen Wohnsitz unbestrittenermassen in der Schweiz. Auch kann er
mittels seiner bei der Vorinstanz eingereichten Geburtsurkunde nachweisen, dass er auf
dem heutigen Staatsgebiet des Kosovo, genauer in F._______, G._______ (albanisch:
H._______), geboren wurde. Das von ihm auf Beschwerdeebene angeführte Argument, er
sei gerade nicht im Kosovo, sondern in der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien geboren
worden, greift auch bezüglich seiner Situation zu kurz. So existierte der Kosovo, wie in der
vorangehenden Erwägung bereits ausgeführt, als autonome Provinz des ehemaligen
Jugoslawiens respektive des ehemaligen Serbien-Monteneg-ro schon vor dessen
Unabhängigkeit. Zudem würde es wenig Sinn machen, zur Diaspora nur jene Personen zu
zählen, die erst nach dem 17. Februar 2008 geboren wurden. Bei einer solchen
Interpretation von Art. 16 StAG-K würden Personen, die zwischen dem 1. Januar 1998 und
dem 17. Februar 2008 im Kosovo geboren wurden - unter Berücksichtigung der Regel in
Art. 32 Abs. 1 StAG-K respektive Art. 155 Abs. 2 der Verfassung der Republik Kosovo -
nämlich ohne ersichtliche Gründe diskriminiert. Bezüglich der engen familiären und
wirtschaftlichen Beziehungen zum Kosovo ist nach gesicherten Erkenntnissen des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urteil des BVGer C-1443/2010 vom 18. November 2011,
E. 4.2.1 [bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 2C_36/2012 vom 10. Mai 2012]) davon
auszugehen, dass dieses Erfordernis von Art. 16 Abs. 2 StAG-K de facto keine Rolle spielt.
So ist in der Definition des Begriffs "Mitglied der Diaspora" in Art. 2 Ziff. 1.8 StAG-K das
Erfordernis der engen familiären und wirtschaftlichen Beziehungen denn auch nicht



enthalten. Im Fall des Beschwerdeführers wäre das Kriterium der engen familiären
Beziehung ohnehin als erfüllt zu betrachten, da er - nach dem in Erwägung 6.2 Gesagten -
mit einer Staatsangehörigen der Republik Kosovo verheiratet ist. Nach dem Gesagten gilt
auch der Beschwerdeführer nach dem kosovarischen Recht als Staatsangehöriger des
Kosovo. Folglich kann der Kosovo auch als sein Heimatstaat im Sinne von Art. 1 Bst. C
Ziff. 5 FK angesehen werden. Bezüglich des wiederholten Vorbringens, er sei staatenlos,
sei an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen, dass sich eine Person, die es ohne triftigen
Grund unterlässt, ihre Staatsangehörigkeit zu erwerben, nicht auf die Rechte aus dem
Staatenlosenübereinkommen berufen und somit nicht als staatenlos angesehen werden kann
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_36/2012 vom 10. Mai 2012 E. 3.1 m.w.H.).

E. 7
Somit ist zusammenfassend festzustellen, dass vorliegend sämtliche in Art. 1 Bst. C Ziff. 5
FK respektive Art. 63 Abs. 1 Bst. b AsylG statuierten Voraussetzungen für eine
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und den damit verbundenen Asylwiderruf der
Beschwerdeführenden erfüllt sind. Die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und der
Asylwiderruf erweisen sich ferner auch als verhältnismässig. Die Beschwerdeführenden
verfügen über eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz. Der Asylwiderruf und die
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft hat zur Folge, dass die Beschwerdeführenden
nicht mehr dem internationalen Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge sowie dem Asylgesetz, sondern dem allgemeinen Ausländerrecht unterstehen,
und dass sie gegebenenfalls den diplomatischen Schutz ihres Heimatstaates Kosovo in
Anspruch zu nehmen haben, ohne aber zu einer dauerhaften Rückkehr in ihr Heimatland
gezwungen zu sein (vgl. EMARK 1995 Nr. 16 E. 6 f.). Die Vorinstanz hat denn auch in der
angefochtenen Verfügung weder eine Wegweisung noch einen Wegweisungsvollzug
angeordnet. Auf die Niederlassungsbewilligung der Beschwerdeführenden, für welche die
kantonale Migrationsbehörde zuständig ist, hat der Ausgang des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens keine Auswirkung. Die Vorinstanz hat demnach gestützt auf Art. 63
Abs. 1 Bst. b AsylG i.V.m. Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK zu Recht die Flüchtlingseigenschaft der
Beschwerdeführenden aberkannt und das ihnen gewährte Asyl zu Recht widerrufen. Dass
die Beschwerdeführenden, wie von ihnen geltend gemacht, seit ihrer Flucht in die Schweiz
auch nie mehr in einen Staat auf dem ehemaligen jugoslawischen Territorium eingereist
sind, tut dabei nichts zur Sache, stellt doch die Tatsache, dass ein Flüchtling freiwillig
Kontakt mit seinem Heimatstaat aufnimmt und sich unter dessen Schutz stellt, einen
eigenen, zu Art. 1 Bst. C Ziff. 5 FK alternativen Aberkennungs- respektive Widerrufsgrund
dar. Auch können sich die Beschwerdeführenden nicht auf eine aus dem Jahr 2000
stammende, ohnehin unbewiesen gebliebene Zusicherung der Vorinstanz - anerkannte
Flüchtlinge aus dem Kosovo könnten ihren Status behalten - berufen, können sich die
Umstände während einer so langen Zeit doch wesentlich ändern.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt (Art. 106
AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 600. (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem



Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Sie sind durch den in gleicher Höhe geleisteten
Kostenvorschuss gedeckt und mit diesem entsprechend zu verrechnen. (Dispositiv nächste
Seite)
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